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         Iserlohn, den 24.01.2023 

Rundschreiben Nr. 05 Saison 2022/23 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

am letzten Sonntag fand die Endrunde des Kreispokals 22/23 beim TuS Ende 

statt. 

 

In der Herren A Klasse des Kreispokals gab es 4 gemeldete Mannschaften. 

Es gab folgende Endplazierungen in der A - Klasse: 

1. TV Sundwig 

2. ATS Hohenlimburg - Nahmer 

3. TuS Ende 

4. Fortuna Hagen 

 

Damit ist der TV Sundwig Kreispokalsieger 22/23 und wird letztmalig unseren 

Kreis Lenne Ruhr am 18.02.20 ab 13 Uhr beim Bezirkspokal für 

Kreispokalmannschaften beim DSC Wanne-Eickel vertreten dürfen. 

 



 

 

Endplazierungen bei 4 gemeldeten Mannschaften in der Herren  B - Klasse: 

1. TuS Ende 3 

2. SV Wetter 

3. Tus Ende 3 

SG Vorhalle/Polizei Hagen - nicht angetreten 

 

Senioren4o: 

1. ATS Hohenlimburg – Nahmer 

2. TuS Ende 

     

Mein Dank gilt natürlich auch dem TuS Ende, der diesen Wettbewerb für den 

endenden Kreis Lenne Ruhr  - mit allem was dazu gehört - routiniert und 

prima ausgerichtet hat.  

_________________________________________________________________ 

 

Ordnungsstrafen:  

 

SG Vorhalle/Polizei Hagen:      Verstoß gegen WO G 3.1, Abs. 3, J 2, K 3 

Nichtantreten einer Mannschaft 50€ 

 

 

 



 

 

Rechtmittelbehelf: 

Ich mache darauf aufmerksam, dass bei einem Nichtantreten bei Pokalspielen 

(sei es Herren oder Senioren) die festgesetzte Ordnungsstrafe fällig wird (siehe 

WO). Auch das unentschuldigte Fehlen zieht eine Ordnungsstrafe nach sich, 

und: eine Meldung zum Kreispokal 2022/23 verpflichtet auf jeden Fall zur 

Zahlung des Startgeldes!!! 

 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und 

Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von einer Woche  

nach Bekanntgabe der Entscheidung  (siehe §  12  Abs. 2  Nr.  1, §  9 RuVo)  an 

den Spruchausschuss des Bezirks Arnsberg, Thomas Suchantke, Lerchenweg 6, 

59469 Ense, zu richten. Vereine müssen  die  Genehmigung  der  nach  §  26  

BGB  vertretungsberechtigten  Personen  bzw.  die Genehmigung  der nach 

ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). 

Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar 

innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo) auf das Konto des Bezirks 

Arnsberg. 

Der Kostenvorschuss ist unter Angabe des überweisenden Vereins, der Vereins-

Nummer auf das Konto des Bezirks Arnsberg einzuzahlen. 

Volksbank Sprockhövel, SEPA BIC: GENODEM1SPO, IBAN: DE97 4526 1547 

0007 0009 01 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ralf Reinecke 

Kreissportwart Lenne - Ruhr



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


